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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 25.03.2013 bis 03.05.2013 einschließlich 
 
Der  Ausschuss  für  Stadtentwicklung, Wirtschaft  und  Bauen  der  Stadt Wuppertal  hat  in  seiner 
Sitzung  am  20.02.2013  die  Aufstellung  und  Offenlegung  des  nachstehend  genannten 
Bebauungsplanes beschlossen. 
 
Bebauungsplan 693 – Leibuschstraße / Thielestraße – 2. Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich:  Der  Geltungsbereich  der  2.  Änderung  des  Bebauungsplanes  693  ‐  Leibusch/ 
Thielestr. – umfasst die Fläche des ehemaligen Spielplatzhauses und Teile der Straßenfläche der 
Leibuschstraße und Tönniesstraße. 
 
Planungsziel:  Der  Betrieb  des  städtischen  Spielplatzhauses  an  Leibuschstraße  wurde  mit 
Ratsbeschluss  vom  23.05.11  aufgegeben.  Mit  der  2.  Änderung  des  Bebauungsplanes  693  – 
Leibusch/ Thielestraße ‐  soll Planungsrecht für eine Kindertageseinrichtung als Nachfolgenutzung 
für das Grundstück geschaffen werden. 
 
Allgemeine  Hinweise:  Der  genannte  Bauleitplan  liegt  gemäß  §  3  Absatz  2  des  Baugesetzbuchs 
(BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.04.2004  (Bundesgesetzblatt  I, Seite 2414),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetz  zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung  in 
den  Städten  und  Gemeinden  vom  22.07.2011  (Bundesgesetzblatt I  Seite  1509),  in  dem 
angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die Begründung  ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB  in 
Verbindung  mit  §  2a  BauGB  beigefügt.  Die  Beteiligung  der  Behörden  und  sonstigen  Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die  Auslegung  des  Planentwurfs  findet  durch  das  Ressort  Bauen  und  Wohnen  im  Rathaus 
Wuppertal‐Barmen,  Johannes‐Rau‐Platz  1,  42275 Wuppertal  (Rathaus‐Neubau  –  Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0,  im Flur neben Raum C 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
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bis  donnerstags  von  09:00  bis  15:00  Uhr  und  freitags  von  09:00  bis  12:00  Uhr  (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder mündlich im 
Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal‐Barmen, Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus‐Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt  bleiben.  Des Weiteren  ist  ein  Antrag  nach  §  47  Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO)  (Normenkontrollverfahren)  unzulässig,  soweit mit  ihm  Einwendungen  geltend  gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung nach den Regelungen des § 
13a BauGB durchgeführt. Hiernach wird von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach  §  2a BauGB und  von der  zusammenfassenden  Erklärung  gemäß  § 10 
Absatz 4 BauGB abgesehen; das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
 
 
Wuppertal, den 04.03.13 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
  Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 

Der  Rat  der  Stadt  Wuppertal  hat  in  seiner  Sitzung  am  04.03.2013  den  nachstehend 
genannten Bebauungsplan als Satzung nach §10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Bebauungsplan 1143 – Laaker Teich ‐ 

 
Geltungsbereich:  Der  Geltungsbereich  umfasst  den  Bereich  des  Teiches  sowie  die  östlich 
angrenzende Fläche einschließlich der westlichen Wohnbebauung (gegenüber Laaken 62) im 
Stadtbezirk  Langerfeld‐Beyenburg.  Im  Süden wird das Plangebiet durch die  Straße  Laaken 
und im Norden durch die Wupper begrenzt. 
 
Planungsziel: In dem Wohngebiet sollen gewerbliche Nutzungen ausgeschlossen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird 
mit  Begründung  im  Geodatenzentrum,  Rathaus  Wuppertal‐Barmen,  Johannes‐Rau‐Platz  1, 
Rathaus‐Neubau  (Eingang  Große  Flurstraße),  Ebene  0,  Zimmer  C  078,  während  der 
Dienststunden, und zwar montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und zusätzlich donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme  bereitgehalten.  Über  den  Inhalt  des  Bebauungsplanes  und  der  Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1.  Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB  in der 

Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  23.  September  2004 
(Bundesgesetzblatt  I,  Seite  2414),  zuletzt  geändert  durch Artikel  1  des Gesetzes  zur 
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Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 
22.07.2011  (Bundesgesetzblatt  I,  Seite  509),  über  die  fristgemäße  Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
den  oben  genannten  Bauleitplan  und  über  das  Erlöschen  von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2.  Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 ‐ 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben  genannten  Bauleitpläne  schriftlich  gegenüber  der  Stadt  Wuppertal  unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3.  Eine Verletzung von Verfahrens‐ oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land  Nordrhein‐Westfalen  (Gemeindeordnung  NRW)  in  der  Fassung  der 
Bekanntmachung vom 14.  Juli 1994  (Gesetz‐ und Verordnungsblatt NRW Seite 666  / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Fünften Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich 
des Ministeriums  für  Inneres und Kommunales sowie des  Justizministeriums vom 23. 
Oktober 2012 (Gesetz‐ und Verordnungsblatt NRW Seite 474), beim Zustandekommen 
des  oben  genannten  Bauleitplanes  kann  nach  Ablauf  eines  Jahres  seit  dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)    der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d)  der Form‐ oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Der Flächennutzungsplan wird  im Wege der Berichtigung unter der Nummer 56B gemäß § 
13a Absatz 2 BauGB angepasst. 
 
 
 
Wuppertal, den 05.03.2013 
Der Oberbürgermeister 
 
gez. 
 
Jung 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
  Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 

Der  Rat  der  Stadt  Wuppertal  hat  in  seiner  Sitzung  am  04.03.2013  den  nachstehend 
genannten Bebauungsplan als Satzung nach §10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Bebauungsplan 1145 – Nördlich Buscherhofer Straße ‐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst eine Fläche nördlich der Buscherhofer Straße 
und  östlich  der  Berghauser  Straße,  im  Norden  bis  an  das  Grundstück  der  freien 
evangelischen  Kirche  heranreichend  und  im Osten  von  einer  Linie  begrenzt,  die  zwischen 
dem Grundstück der  freien evangelischen Kirchengemeinde und dem nördlichen Rand des 
Flurstücks Buscherhofer Straße Nr. 7 verläuft. 
 
Planungsziel:  Die  wohnbauliche  Nachfolgenutzung  eines  bisher  gewerblich  genutzten 
Bereiches wird mit dem Bebauungsplan planerisch vorbereitet. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird 
mit  Begründung  im  Geodatenzentrum,  Rathaus  Wuppertal‐Barmen,  Johannes‐Rau‐Platz  1, 
Rathaus‐Neubau  (Eingang  Große  Flurstraße),  Ebene  0,  Zimmer  C  078,  während  der 
Dienststunden, und zwar montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und zusätzlich donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme  bereitgehalten.  Über  den  Inhalt  des  Bebauungsplanes  und  der  Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1.  Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB  in der 

Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  23.  September  2004 
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(Bundesgesetzblatt  I,  Seite  2414),  zuletzt  geändert  durch Artikel  1  des Gesetzes  zur 
Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 
22.07.2011  (Bundesgesetzblatt  I,  Seite  509),  über  die  fristgemäße  Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
den  oben  genannten  Bauleitplan  und  über  das  Erlöschen  von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2.  Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 ‐ 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben  genannten  Bauleitpläne  schriftlich  gegenüber  der  Stadt  Wuppertal  unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3.  Eine Verletzung von Verfahrens‐ oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land  Nordrhein‐Westfalen  (Gemeindeordnung  NRW)  in  der  Fassung  der 
Bekanntmachung vom 14.  Juli 1994  (Gesetz‐ und Verordnungsblatt NRW Seite 666  / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Fünften Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich 
des Ministeriums  für  Inneres und Kommunales sowie des  Justizministeriums vom 23. 
Oktober 2012 (Gesetz‐ und Verordnungsblatt NRW Seite 474), beim Zustandekommen 
des  oben  genannten  Bauleitplanes  kann  nach  Ablauf  eines  Jahres  seit  dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)    der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d)  der Form‐ oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Wuppertal, den 05.03.2013 
Der Oberbürgermeister 
 
gez. 
 
Jung 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 25.03.2013 bis 03.05.2013 einschließlich 
 
Der  Ausschuss  für  Stadtentwicklung, Wirtschaft  und  Bauen  der  Stadt Wuppertal  hat  in  seiner 
Sitzung  am  20.02.2013  die  Offenlegung  des  nachstehend  genannten  Bebauungsplanes 
beschlossen. 
 
Bebauungsplan 1168 – Borner Schule ‐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich verläuft nördlich der Solinger Straße, im Osten wird er von 
der  Borner  Straße,  im Norden  von  der  Straße Nachtigallenweg  und  im Westen  von  einer  Linie 
begrenzt,  die  westlich  des  Grundstückes  Nachtigallenweg  Nr.  15  ausgeht  und  westlich  des 
Grundstückes Solinger Straße Nr. 6 an die Solinger Straße anschließt. 
 
Planungsziel:  Die  städtebaulich  angemessene  Einfügung  von  Gebäuden  soll  in  diesem  von 
Baudenkmälern  geprägten  historischen  Bereich  des  Cronenberger  Ortszentrums  durch 
Festsetzungen des Bebauungsplanes sichergestellt werden. 
 
Allgemeine  Hinweise:  Der  genannte  Bauleitplan  liegt  gemäß  §  3  Absatz  2  des  Baugesetzbuchs 
(BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.04.2004  (Bundesgesetzblatt  I, Seite 2414),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetz  zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung  in 
den  Städten  und  Gemeinden  vom  22.07.2011  (Bundesgesetzblatt I  Seite  1509),  in  dem 
angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die Begründung  ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB  in 
Verbindung  mit  §  2a  BauGB  beigefügt.  Die  Beteiligung  der  Behörden  und  sonstigen  Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die  Auslegung  des  Planentwurfs  findet  durch  das  Ressort  Bauen  und  Wohnen  im  Rathaus 
Wuppertal‐Barmen,  Johannes‐Rau‐Platz  1,  42275 Wuppertal  (Rathaus‐Neubau  –  Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0,  im Flur neben Raum C 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
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bis  donnerstags  von  09:00  bis  15:00  Uhr  und  freitags  von  09:00  bis  12:00  Uhr  (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder mündlich im 
Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal‐Barmen, Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus‐Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt  bleiben.  Des Weiteren  ist  ein  Antrag  nach  §  47  Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO)  (Normenkontrollverfahren)  unzulässig,  soweit mit  ihm  Einwendungen  geltend  gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung nach den Regelungen des § 
13a BauGB durchgeführt. Hiernach wird von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach  §  2a BauGB und  von der  zusammenfassenden  Erklärung  gemäß  § 10 
Absatz 4 BauGB abgesehen; das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
 
 
Wuppertal, den 04.03.13 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung von Bauleitplänen 
 
Der  Ausschuss  für  Stadtentwicklung, Wirtschaft  und  Bauen  der  Stadt Wuppertal  hat  in  seiner 
Sitzung am 20.02.2013 die Aufstellung des nachstehend genannten Bebauungsplanes beschlossen. 
 
Bebauungsplan 1183 – Wendehammer „Am Opphof“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich liegt auf der Mirker Höhe und umfasst die Grundstücke Am 
Opphof 20 – 32 und 27 – 37, die sich um den am südlichen Ende der Straße Am Opphof gelegenen 
Wendehammers herum befinden. Die Gesamtfläche beträgt ca. 9.000 m². 
 
Planungsziel: Die GWM Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal Mitte eG plant die 
Sanierung  und  Aufstockung  der  in  ihrem  Besitz  befindlichen  genossenschaftlichen 
Wohnungsbauten im Bereich des Wendehammers der Straße Am Opphof 20 – 32 und 27 – 37. 
Ziel  der  Investition  des  Eigentümers  ist  die  Schaffung  zukunftsfähigen  qualitätvollen  und 
energetisch optimierten Wohnraumes sowie einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssteigerung des 
Wohnstandortes Wuppertal  im  genossenschaftlichen Marktsegment  und  einer  städtebaulichen 
Aufwertung zu leisten. 
 
Allgemeine Hinweise: Das Bebauungsplanverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung nach 
den  Regelungen  des  §  13a  Baugesetzbuch  (BauGB)  durchgeführt.  Hiernach  wird  von  der 
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der 
zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 BauGB abgesehen; das Monitoring gemäß § 
4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplanes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, 
der besonders bekannt gemacht wird. 
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Wuppertal, den 08.03.13 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung von Bauleitplänen 
 
Der  Ausschuss  für  Stadtentwicklung, Wirtschaft  und  Bauen  der  Stadt Wuppertal  hat  in  seiner 
Sitzung am 20.02.2013 die Aufstellung des nachstehend genannten Bebauungsplanes beschlossen. 
 
Bebauungsplan 1185 – Platz am Kolk / Kipdorf (Erweiterung City‐Arkaden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst einen Bereich zwischen den Straßen Hofkamp und 
Hofaue,  östlich  der  Morianstraße,  die  Straßenflächen  Morianstraße  und  Platz  am  Kolk  mit 
erfassend und westlich der Wesendonkstraße. 
 
Planungsziel: Erweiterung der City‐Arkaden in Wuppertal Elberfeld. 
 
Allgemeine  Hinweise:  Das  Verfahren  wird  gemäß  §  2  Absatz  1  BauGB  beschlossen.  Die 
Umweltprüfung  wird  gemäß  §  2  Absatz  4  Baugesetzbuch  (BauGB)  durchgeführt,  der 
Umweltbericht  gemäß  §  2  Absatz  4  BauGB  und  die  zusammenfassende  Erklärung  gemäß  §  10 
Absatz 4 BauGB wird erstellt, das Monitoring gemäß § 4 c BauGB ist anzuwenden. 
 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplanes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, 
der besonders bekannt gemacht wird. 
 
Wuppertal, den 08.03.13 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
  Außerkrafttreten von Bauleitplänen 
 

Der  Rat  der  Stadt  Wuppertal  hat  in  seiner  Sitzung  am  04.03.2013  die  Aufhebung  des 
nachstehend  genannten  Fluchtlinienplanes  als  Satzung  nach  §10  Baugesetzbuch  (BauGB) 
beschlossen. 
 
Fluchtlinienplan 766 – Fluchtlinienplan über eine bei dem Hause Hahnerberger Straße 265 
abzweigende Straße ‐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich:  Der  Geltungsbereich  befindet  sich  in  den  Einmündungsbereichen  der 
Hohlenscheidter Straße und des Schulweges  in die Hahnerberger Straße und verläuft über 
das Grundstück Hahnerberger Straße 257. 
 
Planungsziel: Der in Anwendung des „Gesetz, betreffend die Anlegung und Veränderung von 
Straßen und Plätzen  in Städten und  ländlichen Ortschaften“ vom 2.  Juli 1875  (Preußisches 
Fluchtliniengesetz) erlassene Fluchtlinienplan 766 „Fluchtlinienplan über eine bei dem Hause 
Hahnerberger Straße 265 abzweigende Straße“ vom 14.01.1904 wird aufgehoben. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan außer Kraft. 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes wird gemäß § 10 BauGB als  Satzung beschlossen. Der 
Bebauungsplan  wird  mit  Begründung  im  Geodatenzentrum,  Rathaus  Wuppertal‐Barmen, 
Johannes‐Rau‐Platz 1, Rathaus‐Neubau  (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C 078, 
während der Dienststunden, und zwar montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 
bis 12:00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr  (Feiertage ausgenommen) 
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zu  jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den  Inhalt des Bebauungsplanes und der 
Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1.  Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB  in der 

Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  23.  September  2004 
(Bundesgesetzblatt  I,  Seite  2414),  zuletzt  geändert  durch Artikel  1  des Gesetzes  zur 
Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 
22.07.2011  (Bundesgesetzblatt  I,  Seite  509),  über  die  fristgemäße  Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
den  oben  genannten  Bauleitplan  und  über  das  Erlöschen  von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2.  Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 ‐ 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben  genannten  Bauleitpläne  schriftlich  gegenüber  der  Stadt  Wuppertal  unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3.  Eine Verletzung von Verfahrens‐ oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land  Nordrhein‐Westfalen  (Gemeindeordnung  NRW)  in  der  Fassung  der 
Bekanntmachung vom 14.  Juli 1994  (Gesetz‐ und Verordnungsblatt NRW Seite 666  / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Fünften Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich 
des Ministeriums  für  Inneres und Kommunales sowie des  Justizministeriums vom 23. 
Oktober 2012 (Gesetz‐ und Verordnungsblatt NRW Seite 474), beim Zustandekommen 
des  oben  genannten  Bauleitplanes  kann  nach  Ablauf  eines  Jahres  seit  dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)    der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d)  der Form‐ oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Wuppertal, den 05.03.2013 
Der Oberbürgermeister 
 
gez. 
 
Jung 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
  Außerkrafttreten von Bauleitplänen 
 

Der  Rat  der  Stadt  Wuppertal  hat  in  seiner  Sitzung  am  04.03.2013  die  Aufhebung  des 
nachstehend  genannten  Fluchtlinienplanes  als  Satzung  nach  §10  Baugesetzbuch  (BauGB) 
beschlossen. 
 
Fluchtlinienplan 843 – Am Hackland ‐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich betrifft die Straßen Am Hackland, Hacklandweg, Am 
Dorpweiher, Dorpweg und Kriegerheimstraße. 
 
Planungsziel: Der in Anwendung des „Gesetz, betreffend die Anlegung und Veränderung von 
Straßen und Plätzen  in Städten und  ländlichen Ortschaften“ vom 2.  Juli 1875  (Preußisches 
Fluchtliniengesetz)  erlassene  Fluchtlinienplan  Nr.  843,  erlassen  am  27.08.1920  und  am 
24.04.1921, soll aufgehoben werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan außer Kraft. 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes wird gemäß § 10 BauGB als  Satzung beschlossen. Der 
Bebauungsplan  wird  mit  Begründung  im  Geodatenzentrum,  Rathaus  Wuppertal‐Barmen, 
Johannes‐Rau‐Platz 1, Rathaus‐Neubau  (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C 078, 
während der Dienststunden, und zwar montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 
bis 12:00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr  (Feiertage ausgenommen) 
zu  jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den  Inhalt des Bebauungsplanes und der 
Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
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Hinweise 
1.  Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB  in der 

Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  23.  September  2004 
(Bundesgesetzblatt  I,  Seite  2414),  zuletzt  geändert  durch Artikel  1  des Gesetzes  zur 
Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 
22.07.2011  (Bundesgesetzblatt  I,  Seite  509),  über  die  fristgemäße  Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
den  oben  genannten  Bauleitplan  und  über  das  Erlöschen  von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2.  Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 ‐ 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben  genannten  Bauleitpläne  schriftlich  gegenüber  der  Stadt  Wuppertal  unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3.  Eine Verletzung von Verfahrens‐ oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land  Nordrhein‐Westfalen  (Gemeindeordnung  NRW)  in  der  Fassung  der 
Bekanntmachung vom 14.  Juli 1994  (Gesetz‐ und Verordnungsblatt NRW Seite 666  / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Fünften Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich 
des Ministeriums  für  Inneres und Kommunales sowie des  Justizministeriums vom 23. 
Oktober 2012 (Gesetz‐ und Verordnungsblatt NRW Seite 474), beim Zustandekommen 
des  oben  genannten  Bauleitplanes  kann  nach  Ablauf  eines  Jahres  seit  dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)    der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d)  der Form‐ oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Wuppertal, den 05.03.2013 
Der Oberbürgermeister 
 
gez. 
 
Jung 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
  Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 

Der  Rat  der  Stadt  Wuppertal  hat  in  seiner  Sitzung  am  04.03.2013  den  nachstehend 
genannten  vorhabenbezogenen  Bebauungsplan  als  Satzung  nach  §10  Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen. 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 890 V – Am Kalkofen – 1. Änderung 
 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der 1. Änderung erfasst eine Fläche, die  im Norden 
durch die Hausgärten der geplanten Einfamilienhäuser Am Kalkofen 49 – 59, im Osten durch 
die Straße Am Kalkofen,  im Süden durch die Wohnhäuser Am Kalkofen 27 und 28 und  im 
Westen durch die stillgelegte Rheinische Eisenbahnstrecke (Nordbahntrasse) begrenzt wird. 
 
Planungsziel:  Anpassung  der  Planung  an  die  Vermarktungslage  und  Verbesserung  des 
Parkplatzangebotes. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird 
mit  Begründung  im  Geodatenzentrum,  Rathaus  Wuppertal‐Barmen,  Johannes‐Rau‐Platz  1, 
Rathaus‐Neubau  (Eingang  Große  Flurstraße),  Ebene  0,  Zimmer  C  078,  während  der 
Dienststunden, und zwar montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und zusätzlich donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme  bereitgehalten.  Über  den  Inhalt  des  Bebauungsplanes  und  der  Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1.  Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB  in der 

Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  23.  September  2004 
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(Bundesgesetzblatt  I,  Seite  2414),  zuletzt  geändert  durch Artikel  1  des Gesetzes  zur 
Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 
22.07.2011  (Bundesgesetzblatt  I,  Seite  509),  über  die  fristgemäße  Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
den  oben  genannten  Bauleitplan  und  über  das  Erlöschen  von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2.  Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 ‐ 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben  genannten  Bauleitpläne  schriftlich  gegenüber  der  Stadt  Wuppertal  unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3.  Eine Verletzung von Verfahrens‐ oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land  Nordrhein‐Westfalen  (Gemeindeordnung  NRW)  in  der  Fassung  der 
Bekanntmachung vom 14.  Juli 1994  (Gesetz‐ und Verordnungsblatt NRW Seite 666  / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Fünften Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich 
des Ministeriums  für  Inneres und Kommunales sowie des  Justizministeriums vom 23. 
Oktober 2012 (Gesetz‐ und Verordnungsblatt NRW Seite 474), beim Zustandekommen 
des  oben  genannten  Bauleitplanes  kann  nach  Ablauf  eines  Jahres  seit  dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)    der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d)  der Form‐ oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Wuppertal, den 05.03.2013 
Der Oberbürgermeister 
 
gez. 
 
Jung 
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Bekanntmachung 
 

des Kreiswahlleiters zur Bundestagswahl am 22. September 2013 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

 

Nachdem der Bundespräsident durch Anordnung vom 8. Februar 2013 (BGBl. I S. 165) den 22. Sep-

tember 2013 als Wahltag für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag bestimmt hat, fordere ich 

hiermit gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Art. 1 der Zweiten Verordnung 

zur Änderung der Bundeswahlordnung und der Europawahlordnung vom 03. Dezember 2008 

(BGBl. I S. 2378) auf, Kreiswahlvorschläge für den Bundestagswahlkreis 102 Wuppertal I möglichst 

frühzeitig einzureichen.  

 

Hierzu wird Folgendes bekannt gegeben: 

 

Gebiet des Bundestagswahlkreises 102 Wuppertal I 
Der Wahlkreis 102 umfasst das Gebiet der kreisfreien Stadt Wuppertal mit Ausnahme der Stadtbe-

zirke Cronenberg und Ronsdorf. 

 

Frist für die Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 102 sind in der Dienststelle des Kreiswahlleiters, Wahlbe-

hörde (Ressort 101.4), Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, Zimmer C- 277, spätestens bis zum 

15. Juli 2013, 18.00 Uhr, einzureichen (§ 19 Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom12. Juli 2012 (BGBl. I S. 1501)). 

 

Wahlvorschlagsrecht 
Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 Bundeswahlgesetz von 

Wahlberechtigten eingereicht werden (§ 18 Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur 

einen  Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG). 
 

Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten und soll nach dem Muster 

der Anlage 13 BWO eingereicht werden (§ 34 Abs. 1 BWO). Er muss enthalten: 

1. Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift 

(Hauptwohnung) des Bewerbers, 

2. den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort. 
 

Als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer wählbar ist und die Zustimmung zu seiner Auf-

stellung schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. Jeder Bewerber kann nur in ei-

nem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden (§ 15 i.V. m. § 20 Abs. 1 

BWG). 
 

Aufstellung von Parteibewerbern (§ 21 Abs. 1 BWG) 
Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer nicht Mit-

glied einer anderen Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbe-

Der Stadtbote Nr. 8/2013 
               Seite 19



2 
 

werbers oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu gewählt wor-

den ist. 

 

Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung der im Zeit-

punkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis 102 zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mit-

glieder der Partei.  

Besondere Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von einer derartigen Mitgliederver-

sammlung aus ihrer Mitte in geheimer Abstimmung gewählten Vertreter. 

Allgemeine Vertreterversammlung ist eine nach der Satzung der Partei  allgemein für bevorste-

hende Wahlen von einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte in geheimer Abstim-

mung bestellte Versammlung (§ 6 des Parteiengesetzes). 
 
Gemäß § 21 Absatz 3 Bundeswahlgesetz (BWG) dürfen die Wahlen der Vertreter für die Vertreter-

versammlungen frühestens 29 Monate, die Wahlen zur Aufstellung von Wahlkreisbewerbern frü-

hestens 32 Monate nach Beginn der Wahlperiode des Deutschen Bundestages erfolgen. Die Wahl-

periode des 17. Deutschen Bundestages begann mit der konstituierenden Sitzung am 27. Oktober 

2009. Für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag konnte mit den Wahlen der Vertreter für die 
Vertreterversammlungen unter Beachtung des 20. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgeset-

zes vom 12. April 2012 (BGBl. I Seite 518, in Kraft getreten am 19. April 2012) ab dem 20. April 
2012, mit den Wahlen zur Aufstellung von Wahlkreisbewerbern ab dem 28. Juni 2012 begonnen 

werden. Gemäß § 27 Absatz 5 BWG gilt dies entsprechend für die Aufstellung der Kandidaten für 

die Landeslisten. 
 

Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und 

Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die 

Wahl des Bewerbers regeln die Parteien durch ihre Satzungen (§ 21 Abs. 5 BWG). Eine Ausferti-

gung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angabe über Ort und Zeit der Versamm-

lung, Form der Einladung, Zahl der erschienen Mitglieder und Ergebnis der Abstimmung ist mit 

dem Kreiswahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von 

dieser bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die 

Wahl der Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt ist (§ 21 Abs. 6 BWG). 
 

Vertrauenspersonen 
In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauens-

person bezeichnet werden (§ 22 Abs. 1 Satz 1 BWG i.V.m. § 34 Abs. 1 Satz 3 BWO). Fehlt diese Be-

zeichnung, so gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und diejenige, 

die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson. Soweit im Bundeswahlge-

setz nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrau-

ensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Kreiswahlvorschlag abzugeben 

und entgegen zu nehmen (§ 22 Abs. 2 BWG). Die Vertrauensperson und die stellvertretende Ver-

trauensperson können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Kreiswahl-

vorschlages an den Kreiswahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden (§ 22 Abs. 3 BWG). 

Zur Erleichterung des Kontakts mit dem Kreiswahlleiter empfiehlt es sich, zu Vertrauenspersonen 

und stellvertretenden Vertrauenspersonen vorrangig Personen zu bestimmen, die in Wuppertal 

oder in der näheren Umgebung wohnen.  
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Unterzeichnung der Kreiswahlvorschläge 
Der Kreiswahlvorschlag einer Partei ist von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Lan-

desverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschrift-

lich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in Nordrhein-Westfalen keinen Landesverband oder keine 

einheitliche Landesorganisation, so muss der Kreiswahlvorschlag von dem Vorstand des nächst-

niedrigen Gebietsverbandes, in dessen Bereich der Wahlkreis 102 liegt, dem Satz 1 gemäß unter-

zeichnet sein. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der 

Einreichungsfrist nachweist, dass der Landeswahlleiterin (Haroldstr. 5, 40213 Düsseldorf) eine 

schriftliche, dem § 34 Abs. 2 Satz 1 BWO entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vor-

stände vorliegt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 BWG, § 34 Abs. 2 BWO).  
 

Beteiligungsanzeige 
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf 

Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten wa-

ren, können als solche einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 17. Juni 
2013 dem Bundeswahlleiter (Postanschrift: Der Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, 65180 

Wiesbaden) ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben (§ 18 Abs. 2 BWG). In der 

Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die An-

zeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden 

oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei kei-

nen Bundesvorstand, so tritt an die Stelle des Bundesvorstandes der Vorstand der jeweils obersten 

Parteiorganisation. 

Der Anzeige sind die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie der 

Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes beizufügen (§ 18 Abs. 2 BWG). Der 

Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 5. Juli 2013 fest,  

1. welche Parteien im Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl auf Grund eige-

ner Wahlvorschläge ununterbrochen vertreten waren, 

2. welche Vereinigungen, die nach Absatz 2 ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als 

Parteien anzuerkennen sind (§ 18 Abs. 4 BWG). 
 

Unterstützungsunterschriften 
Kreiswahlvorschläge von einzelnen Wahlberechtigten, Wählergruppen sowie von Parteien, deren 

Parteieigenschaft der Bundeswahlausschuss anlässlich dieser Bundestagswahl festgestellt hat, 

müssen außerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten dieses Wahlkreises persönlich und 

handschriftlich unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 2 Satz 2 und Absatz 3 BWG). Die Wahlberechtigung 

der Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des 

Kreiswahlvorschlages nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz BWG). 
 

Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 der BWO unter Beachtung 

folgender Vorschriften zu erbringen (§ 34 Abs. 4 BWO): 

1. Die Formblätter werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter geliefert. Bei der Anforderung 

sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewer-

bers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im 

Melderegister eine Auskunftssperre gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes 

entsprechenden Landesmeldegesetzen eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Haupt-

wohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt nicht.  
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Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, 

sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 

auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben.  

2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf 

dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Fa-

milienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners 

sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben.  

3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der Ge-

meindebehörde, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeit-

punkt der Unterzeichnung im Wahlkreis 102 wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen 

des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung des Kreiswahlvor-

schlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine Be-

scheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende den Kreiswahl-

vorschlag unterstützt. 

4. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere 

Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Kreiswahlvorschlägen 

ungültig. 

5. Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine Mit-

glieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften 

sind ungültig.  
 

Anlagen zum Kreiswahlvorschlag 
Dem Kreiswahlvorschlag sind folgende Anlagen beizufügen (§ 34 Abs. 5 BWO): 

 

in jedem Fall 

• die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 der BWO, dass 

er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Be-

nennung als Bewerber gegeben hat, 

• eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 der 

BWO, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist. 
 

bei Wahlvorschlägen einzelner Wahlberechtigter zusätzlich 

• mindestens 200 Unterstützungsunterschriften nach dem Muster der Anlage 14 der BWO und 

für jeden Unterzeichner eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde, dass er im Wahlkreis 

102 Wuppertal I wahlberechtigt ist.  
 

bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien zusätzlich  

• eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreter-

versammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 

Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung; mit 

den nach § 21 Abs. 6 BWG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt. Die Niederschrift 

soll nach dem Muster der Anlage 17 BWO gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem 

Muster der Anlage 18 BWO abgegeben werden. 

• eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber dem Kreiswahllei-

ter nach dem Muster der Anlage 15, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvor-

schlag einreichenden Partei ist; für die Abnahme der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 

6 Satz 3 des BWG entsprechend. 
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• bei Parteien, deren Parteieigenschaft der Bundeswahlausschuss anlässlich dieser Bundestags-

wahl festgestellt hat, mindestens 200 Unterstützungsunterschriften nach dem Muster der An-

lage 14 der BWO und für jeden Unterzeichner eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde, 

dass er im Wahlkreis 102 Wuppertal I wahlberechtigt ist. 
 

 

Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und 

der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulas-

sung entschieden ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvor-

schlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und hand-

schriftlich vollzogene Erklärung zurückgenommen werden (§ 23 BWG). 
 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame schriftliche 

Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und nur dann geän-

dert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das durch § 21 BWG vorge-

schriebene Verfahren bei der Aufstellung von Parteibewerbern braucht in solchen Fällen nicht ein-

gehalten zu werden; der Unterschriften nach § 20 Abs. 2 und 3 BWG bedarf es nicht. Nach Ent-
scheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1 BWG) ist jede Ände-
rung ausgeschlossen (§ 24 BWG).  
 

Vorprüfung von Kreiswahlvorschlägen 
Kreiswahlvorschläge werden unverzüglich nach Eingang geprüft. Werden Mängel festgestellt, so 

werden die Vertrauenspersonen sofort benachrichtigt und aufgefordert, behebbare Mängel recht-

zeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger 

Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor (§ 25 Abs. 2 BWG), 

wenn 

a) die Form oder Frist des § 19 BWG nicht gewahrt ist, 

b) die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BWG erforderlichen gültigen Unterschriften mit dem Nach-

weis der Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen, es sei denn, der Nachweis kann infolge 

von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig 

erbracht werden, 

c) bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die erforderliche Feststellung der 

Parteieigenschaft durch den Bundeswahlausschuss abgelehnt ist oder die Nachweise des § 21 

BWG nicht erbracht sind,  

d) der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine Person nicht feststeht, oder 

e) die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 
 

Nach der Entscheidung des Kreiswahlausschusses über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages 

(§ 26 Abs. 1 Satz 1 BWG) ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen (§ 25 Abs. 3 BWG). 

 

Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren kann die Vertrauens-

person den Kreiswahlausschuss anrufen (§ 25 Abs. 4 BWG). 
 

Zulassung der Kreiswahlvorschläge 
Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entscheidet der Kreiswahlausschuss am 26. Juli 2013 
(§ 26 Abs. 1 Satz 1 BWG). Zu der Sitzung werden die Vertrauenspersonen der Kreiswahlvorschläge 

eingeladen (§ 36 Abs. 1 BWO). Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlungen des Kreiswahlaus-
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schusses werden im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Wuppertal „Der Stadtbote“ öf-

fentlich bekannt gemacht. 

 

Der Kreiswahlausschuss hat Kreiswahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie 

a) verspätet eingereicht sind oder 

b) den Anforderungen nicht entsprechen, die durch das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahl-

ordnung aufgestellt sind, es sei denn, dass in diesen Vorschriften etwas anderes bestimmt ist 

(§ 26 Abs. 1 Satz 2 BWG). 
 

Die Entscheidung ist in der Sitzung des Kreiswahlausschusses bekannt zu geben. 

Der Kreiswahlausschuss stellt die zugelassenen Kreiswahlvorschläge mit den in § 34 Abs. 1 Satz 2 

BWO bezeichneten Angaben fest. Fehlt bei einem anderen Kreiswahlvorschlag (§ 20 Abs. 3 BWG) 

das Kennwort oder erweckt es den Eindruck, als handele es sich um den Kreiswahlvorschlag einer 

Partei, oder ist es geeignet, Verwechselungen mit einem früher eingereichten Kreiswahlvorschlag 

hervorzurufen, so erhält der Kreiswahlvorschlag den Namen des Bewerbers als Kennwort. Geben 

die Namen mehrerer Parteien oder deren Kurzbezeichnungen zu Verwechselungen Anlass, so fügt 

der Kreiswahlausschuss einem der Wahlvorschläge eine Unterscheidungsbezeichnung bei; hat der 

Landeswahlausschuss eine Unterscheidungsregelung getroffen, so gilt diese (§ 36 Abs. 4 BWO). 

 

Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvorschlag zurück, so kann binnen drei Tagen nach 

Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde beim Landeswahlausschuss eingelegt werden (§ 26 

Abs. 2 Satz 1 BWG, § 37 BWO). Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauenspersonen des Kreiswahl-

vorschlages, der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter, letztere auch im Falle der Zulassung.  
 

Bekanntmachung der Kreiswahlvorschläge 
Der Kreiswahlleiter macht die zugelassenen Kreiswahlvorschläge spätestens am 5. August 2013 im 

amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Wuppertal „Der Stadtbote“ öffentlich bekannt (§ 26 

Abs. 3 BWG und § 38 BWO). 

 
Vordrucke 
Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der BWO werden durch die Dienststelle des 

Kreiswahlleiters zur Verfügung gestellt.  
 

Parteien müssen bei Anforderung der Vordrucke nach Anlage 14 - Formblatt für eine Unterstüt-

zungsunterschrift (Kreiswahlvorschlag) - die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder 

einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 BWG bestätigen. 
 

 

Wuppertal, 27. Februar 2013 

 

Der Kreiswahlleiter für den 

Wahlkreis 102 Wuppertal I 

 

 

gez. 

 

Dr. Slawig  

Stadtdirektor 
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Bekanntmachung 

 
 

Kommunalwahlen 2014 

 

 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 04. März 2013 die nachfolgend aufgeführten 

Bürgerinnen und Bürger zu Mitgliedern bzw. stellvertretenden Mitgliedern des 

Wahlausschusses für die Kommunalwahlen 2014 gewählt. Gemäß § 6 Abs. 1 der 

Kommunalwahlordnung vom 31. August 1993 (GV. NW. S. 592, 967) zuletzt geändert durch 

Verordnung v. 27. Juni 2011 (GV NRW. S. 300, 394) gebe ich hiermit die Namen der 

Beisitzerinnen und Beisitzer bekannt: 

 

 

Mitglieder Stellvertretung 

  

Herr Stadtverordneter Herr Stadtverordneter 

Michael Müller Hans-Jörg Herhausen 

Gruitener Str. 168 Konrad-Adenauer-Str. 263 

42327 Wuppertal 42111 Wuppertal 

  

Herr  Herr  

Patric Mertins Jochen Asbeck 

Braunschweigstr. 30 Haselrain 45 

42389 Wuppertal 42279 Wuppertal 

  

Herr  Frau Stadtverordnete 

Andreas-Martin Blank Maria Schürmann 

Zum Großen Busch 30 Zur Kohleiche 50 

42327 Wuppertal 42113 Wuppertal 

  

Herr Stadtverordneter  

Karlheinz Emmert 

Schillweg 31 

42109 Wuppertal 

 

Herr Stadtverordneter 

Wilfried Michaelis 

Pommernstr. 14 

42389 Wuppertal 

 

Herr Stadtverordneter Herr Stadtverordneter 

Volker Dittgen Peter Hartwig 

Am Brucher Häuschen 95 Frielinghausen 32 

42109 Wuppertal 42399 Wuppertal 
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Herr Stadtverordneter Frau Stadtverordnete 

Detlef-Roderich Roß Christa Stuhlreiter 

Tunnelstr. 45 Im Saalscheid 7 

42283 Wuppertal 42369 Wuppertal 

  

Frau Stadtverordnete Frau Stadtverordnete 

Bettina Brücher Regina Orth 

Zimmerstr. 45 Am Hofe 20 

42105 Wuppertal 42349 Wuppertal 

  

Frau  Herr  

Sylvia Meyer Marcus Kilian 

Carnaper Str. 57 Katernberger Str. 6 

42283 Wuppertal 

 

Herr Stadtverordneter 

Jörn Suika 

Eichenstr. 15a 

42115 Wuppertal 

 

Herr 

Tobias Wierzba 

Langobardenstr. 26 

42283 Wuppertal 

 

42277 Wuppertal 

Herr  Frau Stadtverordnete 

Dr. Wolfgang Fenner Elisabeth August 

Emilienstr. 46 Hirschstr. 41 

42287 Wuppertal 42285 Wuppertal 

  

  

 

Wuppertal, den   07 . März 2013 

 

Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 

 

 

gez.  

 

Dr. Slawig 

Stadtdirektor 
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Bekanntmachung des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal: 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 
 
 
 
Gem. § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2011 
 

1. Die Bilanz des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal zum 31. 
Dezember 2011 wird in Aktiva und Passiva gleichlautend mit                       
828.936.946,47 € 
festgestellt. 
 

2. Von dem ausgewiesenen Jahresgewinn 2011 in Höhe von                       
11.075.947,88 € 
wird ein Betrag in Höhe von 2.961.507,58 € an den städtischen Haushalt 
abgeführt. 
 

 3. Der verbleibende Betrag von 8.114.440,30 € wird auf neue Rechnung 
vorgetragen. 
 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat am 17.12.2012 den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 2011 des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal wie oben 
aufgeführt festgestellt. 
 
 
2. Abschließender Bestätigungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW  

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des 

Betriebes Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal. Zur Durchführung der 

Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2011 hat sie sich der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Breidenbach und Partner GmbH & Co. KG, 

Wuppertal, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 16.10.2012 den nachfolgend dargestellten 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.  

 
 

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den 

Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt 
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Wuppertal (GMW) für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 

geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 

nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den maßgeblichen 

landesrechtlichen Regelungen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 

über den Lagebericht abzugeben. 

 

Wir haben unsere Prüfung nach § 106 GO NW und § 317 HGB unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 

Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 

Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 

Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld des Betriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 

Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 

Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung 

sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den maßgeblichen 

landesrechtlichen Regelungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs. Der Lagebericht steht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
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Lage des Betriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

dar.“ 

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 

Breidenbach und Partner GmbH & Co. KG ausgewertet und eine Analyse anhand 

von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. 

Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 

Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen 

(JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 

Herne, den 14.02.2013 

GPA NRW 
Im Auftrag 
 
 
 
Manuela Gebendorfer 
 
 
 
 
 
 
3.Öffentliche Auslegung 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011 liegen ab dem 

Tag der Veröffentlichung bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses beim 

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal, Müngstener Str. 10, an den Werktagen 

von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr zur Einsichtnahme aus. 

 

Wuppertal, den 07.03.2013 

 

 

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal  

eigenbetriebsähnliche Einrichtung 

Dr. Flunkert 

Betriebsleiter 
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